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Sehr geehrter Herr Garbrecht, 
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27. Jan. 2015 

Der internationale wissenschaftliche Kenntnisstand zum Konsum von Cannabis kann wie 

folgt zusammengefasst werden: Aus einer Vielzahl von Studien ergibt sich, dass ein intensi

ver, regelmäßiger Konsum von Cannabis zur Abhängigkeit führen kann, was auf etwa ein 

Zehntel der Fälle zutrifft. Ferner verdoppelt sich das Risiko von Schulabbrüchen sowie späte

ren Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit (kognitive Beeinträchtigungen und psy

chotische Symptome) bei intensivem und regelmäßigem Cannabisgebrauch in der Adoles

zenz. Zudem ist das Risiko von Unfällen im Straßenverkehr beim Fahren unter Cannabisein

fluss um das 2- bis 3-fache erhöht (Hall 2015). 

Gleichzeitig sind viele negative Wirkungen der Prohibition von Cannabis bekannt: Auch wenn 

die allermeisten Konsumenten in Deutschland die Cannabisprodukte über Freunde oder Be

kannte beziehen (ca. 70%), kaufen etwa 12% der Konsumenten diese Substanzen direkt bei 

einem Dealer zuhause oder auf der Straße (Werse 2010). Dabei besteht die potentielle Ge

fahr, in Kontakt mit harten illegalen Drogen zu kommen. Ferner wird zunehmend von ge

sundheitsgefährdenden Streckmitteln und Verunreinigungen in Cannabisprodukten berichtet 

(www.hanfverband.de) und der THC-Gehalt bei Harz und Blüten steigt langsam, aber konti

nuierlich (DBDD 2014). Die jährlichen Kosten der Strafverfolgung von Cannabishandel und -

erwerb in Deutschland werden auf ca. 1 Milliarde Euro geschätzt (plenert & Werse 2014). 

Ferner wird durch die Ungleichbehandlung mit Alkohol die Glaubwürdigkeit der suchtpräven

tiven Arbeit beeinträchtigt (Horn 2004, Franzkowiak & Schlömer 2003): Eine offene und diffe

renzierte Thematisierung des Cannabisgebrauchs ist unter Bedingungen der Kriminalisie

rung schwer möglich. Schließlich deuten europaweite Analysen darauf hin, dass trotz eines 
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hohen bzw. erhöhten Strafmaßes die Prävalenzen des Cannabiskonsums ansteigen können 

(EMCDDA 2011). 

Vor dem Hintergrund dieser Ambivalenzen und nicht-intendierten Folgen der Cannabispolitik 

sollten Modellversuche zur kontrollierten Abgabe von Cannabisprodukten durchgeführt wer

den, mit denen überprüft wird, ob mit einer kontrollierten Abgabe - unter Einhaltung des Ju

gend- und Verbraucherschutzes - ein risikoärmerer Konsum gefördert werden kann und ne

gative Effekte des Verbotes verringert oder gar beseitigt werden können. 

Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die Ausführungen des Bundesverfassungs

gerichtes im so genannten "Haschisch-Urteil" von 1994, dass der Gesetzgeber einzuschät

zen haben wird, ob und inwieweit die Freigabe von Cannabis zu einer Trennung der Dro

genmärkte führen und damit zur Eindämmung des Betäubungsmittelkonsums insgesamt 

beitragen könne oder ob umgekehrt nur die strafbewehrte Gegenwehr gegen den Drogen

markt insgesamt und die sie bestimmende organisierte Kriminalität hinreichenden Erfolg ver

spräche. Eine wissenschaftliche Überprüfung dieser Fragestellung hat bisher nicht stattge

funden. 

Mögliche Modellversuche sollten räumlich und zeitlich begrenzt sein, strengen wissenschaft

lichen Kriterien unterliegen (u. a. eindeutige Definition und Operationalisierung von Zielkrite

rien, klare Zielgruppendefinition, Fallzahlberechnungen, Kontroll- bzw. Vergleichsgruppen, 

Berücksichtigung ethischer Aspekte) und die Praxis der Suchtprävention mit einbinden. Ein 

Ausgangspunkt für ein solches Vorhaben könnte der (vom BfArM abgelehnte) Antrag der 

Bundeslandes Schleswig-Holstein sein, das in den 90er Jahren einen Modellversuch zur 

kontrollierten Abgabe von Cannabis in Apotheken nach 3 (2) BtMG durchführen wollte 

(Raschke & Kalke 1998). 

Mit freundlichen Grüßen 
~\ 
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Prof. Dr. Jrns Heimer 

Facharzt fÜr Psychiatrie und Psychotherapie 
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